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Editorial
Durch eine im Nationalrat eingereichte Motion sind
unglängst die jugendlichen Mofa-Fahrer unter Be-
schuss geraten. Nationalrat Dr. P. Günter verlangt vom
Bundesrat die Heraufsetzung des bisher gültigen
Mindestalters für Mofa-Fahrer von 14 auf 16 Jahre. Er
begründet seine Forderungen aus medizinischer Sicht
mit den verbreiteten Haltungsschäden der Jugendlichen,

welche er u. a. auf das Mofa-Fahren zurückführt,
und mit den notwendigen, dringenden Umweltschutz-
massnahmen, denen auch die Mofa-Fahrer ihren
Tribut zu zollen hätten. Zweifellos ist man schnell bereit,
über den jungen «Töfftifahrern» den Stab zu brechen,
weil einige schwarze Schafe - es sind diejenigen Fahrer,

welche übermässigen Lärm verursachen, ihre Mofas

frisieren und unnötige Fahrten unternehmen - eine
ganze Strassenbenützerkategorie in Misskredit bringen.

Der landwirtschaftlichen Bevölkerung kann die geforderte

Heraufsetzung des Mindestalters für Mofa-
Fahrer aus zwei Gründen nicht gleichgültig sein.
Erstens sind in ländlichen Gegenden, die vielerorts noch
nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen
sind, Schüler, welche weiter entfernte Regionalschulen

besuchen oder Lehrlinge mit längeren Arbeitswegen,

auf das Mofa angewiesen. Bewohner abgelegener
Siedlungshöfe oder Weiler würden besonders

benachteiligt. Zweitens ist zu befürchten, dass die
Heraufsetzung des Mindestalters für Mofa-Fahrer auch
Konsequenzen für die jugendlichen Lenker
landwirtschaftlicher Motorfahrzeuge haben könnte, indem
eine Gleichstellung vorgenommen würde. Bereits
erschienene Zeitungsartikel (Blick 17.12.83 "Schluss
mit Traktorfahren ab 14 Jahren») beweisen, dass die
Befürchtungen nicht unbegründet sind.
Bedauerlicherweise bevorzugen es Blick-Kolumnisten
mit reisserischen, unsachlichen Unterstellungen einer,
leider nur noch oberflächlich urteilenden Leserschaft,
ihre obskuren, jeden Sachverstand vermissenden,
Meinungen einzuflössen.
Wir werden uns, sollte die Gleichstellung erwogen
werden, vehement für das Beibehalten des Mindestalters

von 14 Jahren für jugendliche Traktorfahrer
einsetzen. Eine Heraufsetzung des Alters Hesse sich
sachlich nicht rechtfertigen. Die Unfallstatistik
beweist, dass die Zahl der unfallverursachenden 14- bis
16jährigen Traktorfahrer so gering ist, dass sich daraus

keine Änderung des bisherigen Rechtes ableiten
Hesse. Da jeder Betriebsleiter oder Vater die
Verantwortung gegenüber seinen jungen Mitarbeitern kennt,
überlässt er ihnen das Lenken nur in Situationen,
denen sie auf Grund ihrer Erfahrung und ihres Könnens
gewachsen sind.
Den 14- bis 16jährigen Mofa-Fahrern hingegen wäre
nützlicher, wenn sie auf ihren Einstieg als Partner des
motorisierten Strassenverkehrs besser vorbereitet
würden. Die anzustrebende Verkehrserziehung,
insbesondere die Verkehrssinn-Bildung ist zwar das
aufwendigere, jedoch tauglichere Mittel zur Verbesserung

der kritisierten Zustände als das Heraufsetzung
des Mindestalters.
Die Vorbereitungskurse für die Führerprüfung Kat. G
sind ein anerkanntes Beispiel für einen machbaren
Weg in der Verkehrserziehung. Nachahmung ist nicht
verboten. Werner Bühler
Titelbild: Werkfoto
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